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Serie: Pflege und die Telematikinfrastruktur, Teil 2

Die rechtlichen und technischen Grundlagen

„Die Pflege muss in die Telematikinfrastruktur“. Von Seiten der Befürworter ist das eine 

Forderung, von Seiten der Skeptiker eher eine Befürchtung. Aber was begründet dieses 

„muss“ rechtlich und technisch? Und wer bezahlt der Pflege letztlich die Folgekosten? 

Von Dietmar Wolff

Berlin // Die Grundlagen für die Eta-
blierung einer interoperablen und 
sektorübergreifenden Informations-, 
Kommunikations- und Sicherheits-
infrastruktur (das soll die Telemati-
kinfrastruktur, kurz TI, sein) finden 
sich mit dem „Gesetz zur Moderni-
sierung der Gesetzlichen Kranken-
versicherung“ aus dem Jahr 2003 im 
§ 291 a Abs. 7 SGB V. Der Gesetzgeber 
hat den Aufbau in die Hände der Spit-
zenorganisationen des deutschen Ge-
sundheitswesens gelegt. Unterstützt 
werden soll der Aufbau durch die Ge-
sellschaft für Telematikanwendun-
gen der Gesundheitskarte (Gematik), 
deren Aufgaben im § 291 b SGB V ge-

regelt sind. Nachdem die Spitzenor-
ganisationen und die Gematik lange 
Jahre beim Aufbau der TI nicht voran-
kamen, hat der Gesetzgeber im Januar 
2016 mit dem „Gesetz für sichere di-
gitale Kommunikation und Anwen-
dungen im Gesundheitswesen“ (E-
Health-Gesetz) unter anderem klare 
Vorgaben und Fristen gesetzt, die bei 
Nichteinhaltung teilweise auch zu 
Sanktionen führen. 

Seit dem E-Health-Gesetz for-
ciert der Bundesgesundheitsminis-
ter den Aufbau der TI sowie die Auf-
nahme weiterer Akteure in die TI. 
Das „Digitale-Versorgung-Gesetz“ 
(DVG) vom Dezember 2019 regelt 
im § 106 b SGB XI die „Finanzierung 
der Einbindung der Pflegeeinrich-

tungen in die Telematikinfrastruk-
tur“ ab 1. Juli 2020 und enthält ein 
mit zehn Millionen Euro ausgestat-
tetes Modellprogramm zur Einbin-
dung der Pflegeeinrichtungen in die 
TI (§ 125 SGB XI). 

Im September 2020 folgte das „Pa-
tientendaten-Schutz-Gesetz“ (PDSG) 
mit dem elektronischen Gesundheits-
beruferegister (eGBR) zur Ausgabe 
des elektronischen Berufeauswei-
ses (Pflege-eBA) als personenbezo-
gene digitale Identität des Pflegeper-
sonals und einer Änderung des § 302 
SGB V, sodass bei Anschluss an die TI 
und Verfügbarkeit zugelassener Ver-
fahren Abrechnungsunterlagen ein-
schließlich des Leistungsnachweises 
in der häuslichen Krankenpflege nur 
noch elektronisch übermittelt wer-
den dürfen. 

Das „Digitale Versorgung und 
Pflege-Modernisierungs-Gesetz“ (DV-
PMG) wird gerade im Bundestag be-
raten und enthält erstattungsfähige 
Digitale Pflegeanwendungen (DiPA) 
inklusive Register beim Bundesins-
titut für Arzneimittel und Medizin-
produkte (BfARM), den Zugang der 
Pflege zur elektronischen Patiente-
nakte (ePA) sowie die Pflicht, im Be-
reich der häuslichen Krankenpflege, 
der außerklinischen Intensivpflege 
und der Heil- und Hilfsmittel elekt-
ronische Verordnungen zu verarbei-

ten und dazu sich bis zum 1. Januar 
2024 an die TI anzuschließen. 

Technische Grundlagen der TI – 
ein Überblick

Als sicheres Netzwerk wurde die TI 
nicht wie das Internet offen, sondern 
als ein geschlossenes Netzwerk konzi-
piert, zu dem alle registrierten Nutzer 
einen gesonderten Zugang benötig-
ten: die Leistungserbringer (Personen 
oder Institutionen) mit dem elektro-
nischen (Heil-)Berufsausweis (eHBA) 
und einer Institutionskarte (SMC-B) 
und die Versicherten über die elekt-
ronische Gesundheitskarte (eGK), die 
über eHealth- oder mobile Kartenter-
minals gelesen werden. 

Um das eigene IT-Netzwerk und 
die darin betriebene Pflegesoftware 
über einen speziellen Virtual-Pri-
vate-Network(VPN)-Zugangsdienst 
mit diesem Netzwerk zu koppeln, 
bedarf es derzeit noch eines Stücks 
Hardware, dem Konnektor. Über der-
art gesicherte Netzwerkverbindun-
gen können dann Daten gespeichert, 
abgerufen und ausgetauscht werden. 
Zu den Anwendungen gehören: das 
Notfalldatenmanagement (NFDM), 
der elektronische Medikationsplan 
(eMP), das elektronische Rezept (eRe-
zept), Kommunikation im Gesund-
heitswesen (KIM), die elektronische 
Patientenakte (ePA) und definierte 
Datenformate wie die Medizinischen 
Informationsobjekte (MIO). Allerdings 
müssen viele Austauschformate noch 
definiert werden.

Und wer bezahlt das?

Die (Re-)Finanzierung des TI-An-
schlusses für die Pflege findet sich 
in § 106 b SGB XI (in Verbindung mit 
§ 291 a Abs. 7 Satz 5 SGB V) und wurde 
zwischen dem GKV-Spitzenverband 
und den Verbänden der Pflegeein-
richtungen auf Bundesebene verein-
bart. Demnach erhält die Pflegeein-
richtung für die Beschaffung eines 
eHealth-Konnektors und eines statio-
nären eHealth-Kartenterminals eine 
Erstausstattungspauschale, ebenso 
wie eine Einrichtungspauschale für 
die Übermittlung medizinischer Do-
kumente gemäß § 291 b Absatz 1 e 
SGB V (KIM).

Einmalig sind das 1 549 Euro 
für den Konnektor sowie 248 Euro 
quartalsweise für dessen Betrieb, 
23,45 Euro quartalsweise für den SMC-
B und 11,63 Euro quartalsweise für 
den eHBA – wobei hier nicht ersicht-
lich ist, ob je eHBA –, einmalig  Euro 
für die Einrichtung des eArztbriefes 
und die KIM-Nutzung sowie 23, Euro 
quartalsweise für deren Betrieb.

Und als wenn das alles noch 
nicht nach einer Menge Bürokratie 
bei schlechter Bezahlung klingt, hat 
man bei der Abrechnung noch eins 
draufgesetzt. Diese erfolgt nämlich 
nicht über den Standard-DTA, son-
dern es muss ein Beantragungspor-
tal der GKV genutzt und die Unterla-
gen dahin übermittelt werden.

Da gerade der technische Aufbau 
nicht einfach ist, empfiehlt es sich, 
diesen mit der Anbindung an die Pri-
märsysteme in die Hände des Soft-
warelieferanten oder einer der zahl-
reichen TI-Dienstleister zu legen, die 
sich oft auch um die Finanzierung 
kümmern.
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Über gesicherte Netzwerkverbindungen können Daten gespeichert, abgerufen und ausgetauscht werden, wie jene der elektronischen Patientenakte (ePA).  
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Studie von FH Münster und WWU 

Positive Effekte von VR-Brillen in der sozialen Altenarbeit

Münster // Eine Studie der FH Müns-
ter und der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster (WWU) deu-
tet darauf hin, dass sich der Einsatz 
von Virtual-Reality-Brillen (VR-Bril-
len) in der Biografiearbeit positiv 
auf das Wohlbefinden älterer Men-
schen auswirken kann. Ältere Men-
schen haben im Rahmen der Studie 
mit einer VR-Brille Orte aufgesucht, 
die in ihrem Leben von Bedeutung 
waren. Die Senior:innen hätten diese 
Erfahrung als bereichernd wahrge-
nommen, heißt es in einer Pressemit-
teilung der FH. Gesa Linnemann von 

der FH Münster und Patrick Linne-
mann von der WMU haben die Stu-
die im Herbst 2019 gemeinsam mit 
Bewohner:innen von Altenpflegeein-
richtungen und Gästen von Tages-
pflegen durchgeführt. „Das Gefühl, 
in die virtuelle Umgebung einzutau-
chen, die sogenannte ‚Immersion‘, 
war bei den Teilnehmer:innen recht 
stark ausgeprägt“, berichtet die Nach-
wuchsprofessorin und erläutert: „Die 
Intensität der Wahrnehmung beein-
flusst die Intensität der hervorgeru-
fenen Gefühle.“ Insgesamt sei die 
Handhabung der VR-Brillen mit Un-

terstützung einer Forschungsprak-
tikantin unproblematisch gewesen 
und die älteren Menschen hätten 
großes Interesse daran gezeigt, 
diese für viele völlig neue Technik 
auszuprobieren. „Gerne hätten wir 
im Anschluss an die Untersuchung 
noch mit einer randomisierten Kon-
trollgruppen-Studie weitergemacht, 
aber dann kam leider Corona“, sagt 
Linnemann. Ihre Ergebnisse haben 
die beiden gemeinsam forschenden 
Geschwister auf der Cluster-Konfe-
renz Pflege des Pflegepraxiszentrums 
Nürnberg präsentiert. (ck)

Bpa-Landesgruppe Hamburg kritisiert Untätigkeit des Senats

Klare Signale gegen Zeitarbeit gewünscht

Hamburg // Die hamburgische Lan-
desgruppe des Bundesverbandes pri-
vater Anbieter sozialer Dienste (bpa) 
hat sich für klare Signale gegen Zeit-
arbeit in der Pflege eingesetzt. Im 
vergangenen Oktober habe man das 
Thema im Landespflegeausschuss 
angesprochen und vor den kritischen 
Auswirkungen gewarnt: Zeitarbeit in 
der Pflege sorge für steigende Kosten, 
belaste die Stammbelegschaften in 
den Einrichtungen und Diensten und 
verschärfe den Fachkräftemangel. Die 
Stellungnahme wurde entgegenge-
nommen. „Jetzt ist Zeit zu handeln“, 

stellt die bpa-Landesvorsitzende Karin 
Kaiser klar. „Die Sozialbehörde und die 
übrigen Vertragspartner hatten sechs 
Monate Zeit, um klare Signale gegen 
Zeitarbeit zu setzen.“

Der bpa werde sich auch in der 
nächsten Sitzung des Landespflege-
ausschusses am 26. Mai erneut für 
klare Signale gegen den Einsatz von 
Zeitarbeit einsetzen, heißt es dazu in 
einer Stellungnahme. Dazu müssten 
die Landesrahmenverträge zur pflege-
rischen Versorgung lediglich dahinge-
hend ergänzt werden, dass der Einsatz 
von Zeitarbeit unterbleiben soll. (ck)


